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Vorwort

Die Unternehmen in Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern ha-
ben die Auswirkungen der schweren Wirtschafts- und Finanzkrise des 
Jahres 2009 inzwischen gut überstanden. Die Wirtschaftsentwicklung 
ist positiv und die Arbeitslosenzahlen sinken. Noch nie waren in unse-
rem Land weniger Menschen arbeitslos als derzeit.

Leider ist die Lage der öffentlichen Haushalte im Land und in den 
Kommunen weniger gut. Durch die Finanzausgleichssysteme (Län-
derfinanzausgleich, Kommunaler Finanzausgleich) haben die Auswir-
kungen der Wirtschafts- und Finanzkrise die Landes- und Kommunal-
haushalte verspätet getroffen. Die Einnahmen sind im Vergleich zu den 
Jahren 2008 und 2009 deutlich gesunken. 

Diese Situation stellt uns alle vor schwierige Herausforderungen. Hier 
helfen jedoch nicht einseitige Schuldzuweisungen. Nötig ist eine ge-
meinsame Diskussion darüber, was wir uns noch leisten können und 
leisten wollen. Der Dialog darüber mit den Kommunen hat bereits be-
gonnen. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein nüchterner Blick auf die 
Zahlen und Fakten. Mit dieser Broschüre möchten wir hierzu einen Bei-
trag leisten, indem wir einen Überblick über die aktuelle Situation der 
Kommunalfinanzen in Mecklenburg-Vorpommern geben. Dabei spie-
len die unterschiedlichen Entwicklungen innerhalb der kommunalen 
Familie ebenso eine Rolle, wie ein Vergleich mit der Finanzsituation des 
Landes und mit der Situation der Kommunen in anderen Bundeslän-
dern. Von besonderer Bedeutung ist der Ausblick auf die Entwicklun-
gen bis zum Jahr 2020, auf die sich sowohl Land als auch Kommunen 
einstellen müssen.

Lorenz Caffier
Innenminister

Heike Polzin
Finanzministerin
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Die Kommunen1 finanzieren sich aus verschiedenen Quellen (Abb. 
1a). Zum einen sind dies eigene Steuereinnahmen. Dazu gehören die 
Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer. Bei diesen Steuern 
verfügen die Gemeinden über ein eigenes Hebesatzrecht. Darüber 
hinaus erhalten die Gemeinden einen eigenen Anteil an der Lohn- 
und Einkommensteuer (15 v. H.) und einen Anteil an der Umsatzsteuer 
(2,2 v. H.). Weiterhin erheben Gemeinden Benutzungsgebühren und 
für bestimmte Verwaltungsleistungen Verwaltungsgebühren. Je nach 
Höhe ihrer eigenen Steuerkraft erhalten die Kommunen darüber hin-
aus Finanzzuweisungen des Landes über den Kommunalen Finanz-
ausgleich (KFA). Für einzelne Aufgaben werden zweckgebundene 
Zuweisungen bereitgestellt. Die Amtsverwaltungen und Landkreise 
finanzieren sich hauptsächlich aus Umlagen, die sie von ihren ange-
hörigen Körperschaften erheben. 

Im vergangenen 
Jahr haben die 
Kommunen in 
M e c k l e n b u rg -
V o r p o m m e r n 
insgesamt 757 
Mio. Euro an ei-
genen Steuer-
einnahmen er-
zielt. Damit ist 
das Jahr 2010 für 
die Kommunen 
des Landes in 
dieser Hinsicht 
ein Rekordjahr. 

Noch nie zuvor konnten sie so hohe Steuereinnahmen verzeichnen. 
Im Vergleich zu den Steuereinnahmen des Jahres 2002, dem Jahr der 

1 Hier und im Folgenden meint diese Bezeichnung alle kommunalen Körperschaften wie 
Gemeinden, Ämter, Landkreise und kreisfreien Städte. Die kommunalen Zahlenangaben 
beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf die kommunale Kassenstatistik des Stati-
stischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern.

1. Wie sich die Kommunen finanzieren

1a) Einnahmen der Kommunen in 2010  
(in Mio. €)
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Einführung des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes im Finanzausgleichsge-
setz M-V (FAG), ist dies eine Steigerung von 65 Prozent.

Der Kommunale Finanzausgleich als zweiter wichtiger Einnahmebe-
reich für die Kommunen umfasste im Jahr 2010 ein Volumen von 1.132 
Mio. Euro. Die Höhe des KFA wird im Landeshaushalt entsprechend dem 
Gleichmäßigkeitsgrundsatz festgelegt (siehe auch „2. Der Gleichmäßig-
keitsgrundsatz“). Aufgrund der krisenbedingten Einbrüche der Steuer-
einnahmen des Landes ist der KFA gegenüber 2009 um rd. 190 Mio. 
Euro gesunken. Zur Abfederung dieser Rückgänge hat die Landesre-
gierung den Kommunalen Ausgleichsfonds eingerichtet, der die Kom-
munen im Jahr 2010  mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 67 Mio. 
Euro unterstützte 
(siehe auch „8. 
Verbesserungen 
durch Land und 
Bund“). Auch des-
halb sind die Ge-
samteinnahmen 
der Kommunen 
gegenüber dem 
Vorjahr stabil 
geblieben (Abb. 
1b).

Sehr hohe Ein-
nahmen erhalten die Kommunen durch sonstige Zahlungen und Zu-
weisungen außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs. Diese sind 
vor allem zweckgebunden für Maßnahmen und gesetzliche Verpflich-
tungen gedacht, an denen sich Land oder Bund beteiligen. So haben 
die Kommunen des Landes im Jahr 2010 beispielsweise über 680 Mio. 
Euro von Bund und Land zur Finanzierung von sozialen Leistungen er-
halten. Weitere hohe Einnahmen, die die Kommunen von Land, Bund 
oder EU erhalten, sind für Investitionsausgaben (z. B. kommunale Maß-
nahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms – ZIP M-V) vorgesehen.

Schließlich haben die Kommunen nicht unwesentliche Einnahmen aus 
Gebühren und Abgaben. Im Jahr 2010 machten diese immerhin 283 
Mio. Euro aus.

1b) Entwicklung der kommunalen   
Gesamteinnahmen seit 2002 (in Mio. €)
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Der Gleichmäßigkeitsgrundsatz wurde im Jahr 2002 eingeführt und 
bestimmt seitdem die Berechnung der Höhe des Kommunalen Fi-
nanzausgleichs. Ziel ist die möglichst gleichmäßige Entwicklung der 
Einnahmen des Landes und der Kommunen unabhängig von der je-
weiligen wirtschaftlichen Entwicklung. 

Der Gleichmäßigkeitsgrundsatz bewirkt, dass bei stärker steigenden 
Landeseinnahmen die Kommunen einen höheren Ausgleichsan-
spruch gegen das Land haben. Vermindern sich die Steuereinnahmen 
des Landes hingegen stärker als die der Kommunen, verringert sich 
entsprechend auch der Anspruch der Gemeinden auf Leistungen im 
Kommunalen Finanzausgleich.

Am Beispiel des Jahres 2010 lässt sich dies verdeutlichen: In der Haus-
haltsplanung des Landes, die auf der Steuerschätzung vom November 

2009 beruhte, 
wurde erwartet, 
dass die Kommu-
nen Steuerein-
nahmen in Höhe 
von 677 Mio. Euro 
und das Land 
in Höhe von rd. 
4.519 Mio. Euro 
erhalten werden 
(Abb. 2a, links). 
E n t s p r e c h e n d 
dem Gleichmä-
ßigkeitsgrund-
satz wurden die-

se prognostizierten Einnahmen nach einem festen Schlüssel zwischen 
Land (66,01 %) und Kommunen (33,99 %) aufgeteilt. Demnach erhiel-
ten die Kommunen im Jahr 2010 neben ihren Steuern weitere 1.132 
Mio. Euro über den KFA (Abb. 2a, rechts).

Mit dem Ist-Ergebnis des Jahres 2010 ist nun bekannt, wie viele Steu-
ereinnahmen tatsächlich erzielt wurden: Die Kommunen konnten 80 
Mio. Euro und das Land 157 Mio. Euro an zusätzlichen Steuern verbu-
chen (Abb. 2b, links). Entsprechend dem o. g. Verteilungsschlüssel ha-

2. Der Gleichmäßigkeitsgrundsatz

2a) Der Gleichmäßigkeitsgrundsatz am Beispiel des 
Kommunalen Finanzausgleichs 2010 (in Mio. €)

gemäß Haushaltsplan
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ben die Kommunen dadurch Anspruch auf eine Nachzahlung von 1,5 
Mio. Euro. In den vergangenen Jahren kam es allerdings auch zu weit-
aus höheren Nachzahlungen. So haben die Kommunen beispielsweise 
im Jahr 2008 zusätzlich 73,6 Mio. Euro  und 2009 nochmals 64,1 Mio. 
Euro erhalten und 
damit in ho-
hem Maße vom 
G l e i c h m ä ß i g -
keitsgrundsatz 
profitiert. Dies 
erklärt auch die 
hohen Gesamt-
einnahmen der 
Kommunen im 
Jahr 2008 (siehe 
Abb. 1b). Hierbei 
handelt es sich 
aber um einmali-
ge Sondereffekte 
durch zum Teil vorfristige Zahlung von Abrechnungen, die sich in den 
Folgejahren nicht wiederholt haben.

Häufig wird durch Vertreter der Kommunen Kritik am Gleichmäßig-
keitsgrundsatz geäußert. Sie fordern eine Mindestfinanzausstattung 
durch das Land unabhängig von der Entwicklung der Landeseinnah-
men. Das Landesverfassungsgericht hat in einem Urteil aus dem Jahr 
2006 allerdings die Regelung bestätigt. Bei der Finanzierung der Kom-
munen müsse auch „die Leistungsfähigkeit des Landes“ berücksichtigt 
werden. Dies entspricht dem solidarischen Gedanken einer Gemein-
schaft zwischen Land und Kommunen, denn die Finanzierung von Po-
lizisten und Lehrern durch das Land ist nicht mehr oder weniger wich-
tig als die Finanzierung von Jugendhilfe, Bibliotheken, Theatern oder 
Grünanlagen durch die Kommunen. Allerdings muss regelmäßig die 
Ausgabenentwicklung untersucht und die Finanzverteilung überprüft 
sowie bei Bedarf angepasst werden. Diese Überprüfung erfolgt alle 
zwei Jahre und wird mit den kommunalen Landesverbänden im FAG-
Beirat erörtert. Anpassungen werden durch Gesetzesänderungen im 
FAG verankert und bestimmen dann die Höhe des Finanzausgleichs im 
Landeshaushalt. Die nächste Überprüfung erfolgt mit der Aufstellung 
des Doppelhaushalts 2012/2013.

2b) Der Gleichmäßigkeitsgrundsatz am Beispiel des 
Kommunalen Finanzausgleichs 2010 (in Mio. €)

nach dem Jahresabschluss 2010
im Vergleich zum Haushaltsplan 
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So vielfältig wie ihre Aufgaben sind auch die Ausgaben der Kommu-
nen (siehe Abb. 3a). Im Jahr 2010 lagen diese bei insgesamt 3.883 Mio. 
Euro, womit die Kommunen den bisherigen Höchststand bei den Aus-
gaben erreicht haben (siehe Abb. 3b). 

Ein wesentlicher Teil der Ausgaben wird durch die Personalausgaben 
und die Ausgaben für den laufenden Sachaufwand bestimmt. Der lau-
fende Sachaufwand umfasst ein breites Spektrum von Kosten: Zuwei-
sungen an Vereine und Zuschüsse an Theater fallen hier ebenso in die-
se Kategorie wie die Finanzierung von Dienstleistungen durch Dritte, 
Ausgaben für die Schülerbeförderung, Mieten, Pachten sowie Betriebs-
kosten für Verwaltungsgebäude oder die Mittel für die Durchführung 
von Veranstaltungen. Während die Personalausgaben der Kommunen 

in den letzten 
Jahren deutlich 
gesunken sind, 
steigen die Aus-
gaben für den 
laufenden Sach-
aufwand immer 
weiter an. Neben 
dem Stellenab-
bau spiegelt sich 
in dieser Ent-
wicklung auch 
wider, dass viele 
Kommunen ihr 
Personal in kom-
munale Gesell-
schaften bzw. 

Eigenbetriebe, Zweckverbände  u. Ä. ausgegliedert haben, von denen 
sie dann die bisher direkt von kommunalen Bediensteten erbrachten 
Leistungen einkaufen bzw. umsetzen lassen. 

Der größte Ausgabenposten der Kommunen sind die Ausgaben für 
die sozialen Leistungen. Hierfür erhalten die Kommunen jedoch auch 

3. Die Ausgaben der Kommunen

3a) Ausgaben der Kommunen in 2010 (in Mio. €)
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hohe zweckgebundene Zuweisungen durch Land und Bund (siehe „1. 
Wie sich die Kommunen finanzieren“). Wie im folgenden Kapitel näher 
dargestellt, steigen diese Ausgaben seit Jahren an - jedoch nicht ex-
plosionsartig, wie in diesem Zusammenhang immer wieder behauptet 
wird.

Wichtig für die Kommunen sind weiterhin ihre Ausgaben für Investitio-
nen, insbesondere für Bauinvestitionen. Im Jahr 2010 betrugen diese 
immerhin 432 Mio. Euro, wobei sie durch die besonderen Investitions-
programme zur Überwindung der Wirtschaftskrise (z. B. Zukunftsinve-
stitionsprogramm M-V) höher ausgefallen sind als in den Vorjahren.  

Zu erwähnen sind 
schließlich die 
Zinsausgaben der 
Kommunen, die 
mit einer Summe 
von 82 Mio. Euro 
mehr als 30 Mio. 
Euro niedriger 
als noch im Jahr 
2008 lagen. Ne-
ben günstigen 
Zinssätzen, ins-
besondere für die 
Kassenkredite, ist 
dies eine Folge des Schuldenabbaus der Kommunen in den vergan-
genen Jahren, der u. a. durch hohe Überschüsse der Verwaltungshaus-
halte in den Jahren zwischen 2007 und 2009 ermöglicht wurde (siehe 
Abb. 5a).

3b) Entwicklung der kommunalen   
Gesamtausgaben seit 2002 (in Mio. €)
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Immer wieder wird behauptet, die Sozialausgaben der Kommunen 
würden „explodieren“. Die Haushaltszahlen der Kommunen im Land 
belegen diese Aussagen jedoch nicht. Zwar ist in Mecklenburg-Vor-
pommern ein Anstieg dieser Ausgaben von 20052 (1.042 Mio. Euro) 
bis 2010 (1.174 Mio. Euro) um durchschnittlich +2,4 % pro Jahr zu ver-
zeichnen. Gegenüber dem Vorjahr 2009 sind sie allerdings 2010 nur 
um rd. +1,4 % gestiegen. Bundesweit war der Anstieg der Sozialaus-
gaben deutlich dramatischer: So betrug er in den Flächenländern im 
Zeitraum von 2005 bis 2010 durchschnittlich +3,5 %, 2010 gegenüber 
2009 sogar +4,5 %. Diesen Ausgabesteigerungen stehen allerdings 
auch Einnahmezuwächse der Kommunen gegenüber.

Die Sozialausgaben der Kommunen werden von drei großen Bereichen 
geprägt: Von den Kosten der Unterkunft (KdU) für SGB II-Empfänger, 

von den Ausgaben für 
die Sozialhilfe sowie 
von den Jugendhilfe-
ausgaben (Abb. 4a). 

Bei der Debatte um 
die Entwicklung der 
kommunalen Sozial-
ausgaben haben ins-
besondere die KdU-
Ausgaben für SGB II-
Empfänger ein großes 
Gewicht. Zu bedenken 
ist hier jedoch, dass 
der Bund seit Jahren 
einen Anteil an diesen 

Kosten trägt. Daher verbleiben von der Gesamtbelastung der Kommu-
nen im Jahr 2010 (403 Mio. Euro) nach Abzug der Bundesbeteiligung 
(93 Mio. Euro) noch 310 Mio. Euro. Diese Nettobelastung der Kommu-
nen ist seit der Reform der Sozialgesetzgebung im Jahr 2005 nur unwe-
sentlich gestiegen (Abb. 4b). Außerdem wird sie durch die Zuweisun-

2 Als Vergleichsjahr wird hier wegen der umfassenden Rechtsänderungen des SGB II und der 
wesentlichen Veränderungen in den Kommunen das Jahr 2005 verwendet.

4. Die Entwicklung der Sozialausgaben

4a) Welche soziale Leistungen finanzierten  die 
Kommunen 2010? (in Mio. €)
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gen des Landes aus seinen Wohngeldeinsparungen und die Weiterlei-
tung von Sonderzuweisungen vom Bund (Hartz IV-SoBEZ) weiter redu-
ziert. Insofern sind gerade die Kosten der Unterkunft für die Kommu-
nen in M-V keine Kostentreiber - im Gegensatz zur Situation in anderen 
Ländern. Hinzuweisen ist auch darauf, dass die sozialen Leistungen ab 
2005 höher ausfallen, weil in der Optionskommune Ostvorpommern 
alle SGB II-Leistungen einschl. der Geld- und Eingliederungsleistungen 
von der Kommune erbracht werden. Das ist aber nur eine scheinbare 
Mehrbelastung, weil die entsprechenden Beträge dem Landkreis vom 
Bund erstattet 
werden.

Deutlich gestie-
gen sind jedoch 
die Ausgaben für 
die Jugendhilfe, 
insbesondere in 
Einr ichtungen. 
Dies sind vor al-
lem erhebliche 
Ausgaben für die 
Kindertagesstät-
ten im Land, de-
ren Verbuchung 
in den Kommunen aber nicht einheitlich erfolgt, insbesondere wird die 
Übernahme der Elternbeiträge nicht immer der Jugendhilfe zugeord-
net. Allerdings sind diese Ausgabensteigerungen auch verbunden mit 
Einnahmesteigerungen, denn das Land hat in den vergangenen Jah-
ren die Zuweisungen nach dem Kindertagesförderungsgesetz deut-
lich erhöht. So flossen 2010 im Vergleich zum Jahr 2005 rund 30 Mio. 
Euro mehr an die Kommunen für die Finanzierung der Kita-Förderung. 
Diese Zuweisungen des Landes werden auch in Zukunft jährlich weiter 
steigen. All dies relativiert auch die eingangs erwähnte Ausgabenstei-
gerung bei den sozialen Ausgaben.

Der dritte große Ausgabenbereich ist die Sozialhilfe, die im Jahr 2010 
rund 360 Mio. Euro an Ausgaben verursachte. Auch hier ist es aber so, 
dass ein Großteil, insbesondere die überörtliche Sozialhilfe, den Kom-
munen durch Einnahmen vom Land erstattet wird, da die Sozialhilfe-
leistungen innerhalb von stationären Einrichtungen über das Sozialhil-
fefinanzierungsgesetz vom Land finanziert werden.

4b) Entwicklung ausgewählter kommunaler  
Sozialausgaben (in Mio. €)
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Wenige wissen es: Ähnlich wie das Land konnten auch die Kommunen 
in Mecklenburg-Vorpommern bereits seit 2007 Überschüsse verzeich-
nen (Abb. 5a). Im Rekordjahr 2008 waren dies insgesamt 221 Mio. Euro. 
Trotz der schweren Wirtschafts- und Finanzkrise sind die Kommunen 
auch in den Jahren 2009 und 2010 nicht ins Defizit gerutscht. Im Län-
dervergleich nehmen die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern 
damit eine Ausnahmeposition ein (Abb. 6b). Nur noch die Kommunen 
in Sachsen und Sachsen-Anhalt konnten im vergangenen Jahr eben-
falls schwarze Zahlen schreiben. In allen anderen Ländern verzeichne-
ten die Kommunen rote Zahlen.

Natürlich bedeutet ein insgesamt positiver Finanzierungssaldo für 
alle Kommunen des Landes nicht, dass dieser auch in jeder einzelnen 
Kommune erreicht wurde. Insofern hilft es, die Gruppe der Kommu-
nen weiter zu differenzieren. 

Im Jahr 2010 konnte die kommunale Familie insgesamt einen posi-
tiven Finanzierungssaldo von 28 Mio. Euro verzeichnen (Abb. 5a). 
Hiervon entfielen 25 Mio. Euro auf die kreisfreien Städte und 3 Mio. 
Euro auf den kreisangehörigen Raum (Gemeinden, Ämter, Landkreise) 
(Abb. 5b). Die Anpassung der Schlüsselmassen an die deutlich gestie-
gene Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden und die zielgerich-
tete Umschichtung von Haushaltsmitteln zur Stärkung aller Zentren 
(Grundzentren, Mittelzentren und Oberzentren) sind hierfür maßge-

bend gewesen. 

Differenziert man 
das Ergebnis im 
kreisangehörigen 
Raum weiter, er-
kennt man, dass 
die Landkreise ein 
deutliches Plus von 
28 Mio. Euro verbu-
chen konnten (Abb. 
5c), wohingegen die 
kreisangehörigen 

5. Die Entwicklung der kommunalen Haushalte

5a) Finanzierungssaldo der Kommunen  
insgesamt  (in Mio. €)
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Gemeinden und 
Ämter erstmals 
seit langer Zeit 
defizitäre Haus-
halte aufwiesen. 
Gründe für die 
Rückgänge seit 
2008 sind u. a. die 
teilweise höheren 
Kreisumlagesät-
ze, höhere Perso-
nalkosten durch 
Tar i fsteigerun-
gen, gestiegene 
Verwaltungs- und 
Betriebsaufwen-
dungen, aber 
auch geringere 
Einnahmen (aus 
Zinsen, Beiträgen, 
Veräußerungs-
erlösen, Investi-
tionszuschüssen 
vom Land) sowie 
die FAG-Ände-
rungen ab 20103.

Bei Betrachtung der Finanzierungssalden darf nicht außer Acht gelas-
sen werden, dass es im Land auch Kommunen gibt, die diesen positiven 
Finanzierungssaldo durch den Einsatz von Veräußerungserlösen oder 
durch Einnahmen aus Fördermitteln erreichen konnten. Einnahmen 
und Ausgaben durch Kredite vom Kapitalmarkt sowie Veränderungen 
bei den Rücklagen sind bei der Berechnung des Finanzierungssaldos 
allerdings nicht enthalten.

3 Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass es sich um vorläufige, 
teilweise geschätzte Ergebnisse handelt. Insbesondere bei den Daten über die Einnahmen, 
Ausgaben und den Schuldenstand wird vor allem der Vorjahresvergleich durch die verstärkte 
Einführung der doppischen Buchführung ab dem Jahr 2008 in M-V beeinträchtigt.

5b) Finanzierungssaldo des kreisangehörigen Raums
 und der kreisfreien Städte im Vergleich (in Mio. €)

5c) Finanzierungssaldo der Landkreise und der   
kreisangehörigen Kommunen im Vergleich (in Mio. €)
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Immer wieder wird behauptet, das Land Mecklenburg-Vorpommern 
saniere sich auf Kosten seiner Kommunen. Die Gegenüberstellung der 
Finanzierungssalden beider Ebenen zeigt jedoch, dass dies nicht der 
Fall ist (Abb. 6a). Sowohl Land als auch Kommunen haben von den 
Wachstumsjahren nach 2006 profitiert und konnten deutliche Über-
schüsse erwirtschaften.

Entgegen dem Bun-
destrend (Abb. 6b ) 
schlossen die Kommu-
nen im vergangenen 
Jahr 2010 mit einem 
positiven Finanzie-
rungssaldo ab, obwohl 
die Nachwirkungen 
der Wirtschafts- und 
Finanzkrise die öffent-
lichen Haushalte noch 
stark belasteten. Da-
mit koppelten sich die 

Kommunen sogar vom Land ab, denn der Landeshaushalt hatte  im 
Jahr 2010  einen negativen Saldo in Höhe von -112 Mio. Euro zu ver-
kraften. Krisenbedingt nahm das Land 2010 rund 600 Mio. Euro weni-
ger Steuern ein als noch im Jahr 2008. Das ist ein Einbruch von bisher 
noch nie da gewesener Dimension. Dennoch mussten keine neuen 
Schulden aufgenommen werden. Dies ist nur gelungen, weil getreu 
dem Motto „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“ in den vergan-
genen Jahren eine Haushaltsrücklage gebildet wurde. 

Ähnlich unterschiedlich ist die Verschuldungslage des Landes im Ver-
gleich zur Verschuldung der Kommunen (Abb. 6c). Insbesondere die 
hohe Neuverschuldung aufgrund der Unterfinanzierung des Landes-
haushalts in den 90er Jahren sowie der Einbruch der Steuereinnahmen 
im Zuge der globalen Wirtschaftskrise der Jahre 2002/03 sind Ursachen 
hierfür. Seit dem Jahr 2006 sind zwar beim Land keine neuen Schulden 
mehr hinzugekommen, dennoch steigt die Pro-Kopf-Verschuldung des 

6. Die Finanzsituation von Land und 
Kommunen im Vergleich

6a) Die Finanzierungssalden von Land und   
Kommunen im Vergleich (in Mio. €)
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Landes weiter 
leicht an, da 
sich bei zu-
rückgehender 
B evölkerung 
die Schulden-
last auf immer 
weniger Schul-
tern verteilt. 
Grundsätzlich 
gilt dies auch 
für die Kommu-
nen im Land. 

Während die 
Kreditmarktschulden der Kommunen seit 2007 kontinuierlich gesunken 
sind, haben sich die Kassenkredite, auch wegen der Finanzierung von 
Altfehlbeträgen, unterschiedlich entwickelt. Nach einem starken An-
stieg bis Ende 2007 auf den bisher höchsten Stand von 547 Mio. Euro gab 
es in den Folgejahren bis Ende 2009 einen Rückgang auf 477 Mio. Euro.   
Ende 2010 war 
ein erneuter 
Anstieg auf 
499 Mio. Euro 
zu verzeich-
nen. Dennoch 
ist die Gesamt-
verschuldung 
der Kommu-
nen je Ein-
wohner in den 
letzten Jahren 
insgesamt zu-
rückgegangen, weil durch die Kommunen vielfach Schulden abgebaut 
wurden. Die Kassenkredite sind vor allem bei einzelnen Landkreisen 
und kreisfreien Städten aufgrund von hohen Altfehlbeträgen ein Pro-
blem, dem die Landesregierung mit der Zusage der Bereitstellung von 
100 Mio. Euro für einen kommunalen Konsolidierungsfonds ab 2012 
begegnen will (siehe „8. Verbesserungen durch Land und Bund“).

6b) Finanzierungssaldo der Kommunen im  
Bundesländervergleich 2010   

(in € je Einwohner/ Einwohnerstand 30.6.2010)

6c) Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung  
im Vergleich  (in € je Einwohner/  

Land: Haushaltsjahr,  Kommunen: Gesamtverschuldung)
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Vergleicht man die Zahlungen der einzelnen Bundesländer an die je-
weiligen kommunalen Finanzausgleichssysteme sowie die sonstigen 
Zuweisungen an ihre Kommunen, wird zunächst deutlich, dass die 
Kommunen der neuen Länder überdurchschnittlich hohe Pro-Kopf-
Zuweisungen erhalten (Abb. 7a). 

Grund hierfür 
sind verschie-
dene Sonderbe-
darfszuweisun-
gen des Bundes, 
von denen die 
neuen Länder 
und ihre Kom-
munen profitie-
ren. Insbesonde-
re die Mittel aus 
dem Solidarpakt 
II sollen in den 
neuen Ländern 
bis einschließlich 

2019 dazu beitragen, die teilungsbedingte Infrastrukturlücke zu schlie-
ßen und die Steuerschwäche der dortigen Kommunen auszugleichen. 
Hinzu kommen seit 2005 Sonderzuweisungen des Bundes (Hartz IV-
SoBEZ), die dem Ausgleich von besonderen Lasten aus der struktu-
rellen Arbeitslosigkeit dienen. Diese Mittel werden über die Länder 
an die Kommunen weitergeleitet, was zu den überdurchschnittlichen 
Zahlungen an die Kommunen in den neuen Ländern beiträgt.

Aber auch zwischen den neuen Ländern gibt es Unterschiede. In kei-
nem anderen Bundesland erhalten die Kommunen so hohe Landes-
zuweisungen wie in Mecklenburg-Vorpommern. Dies galt für die ver-
gangenen Jahre, und dies wird auch wieder für das Jahr 2011 zutref-
fen: 1.362 Euro je Einwohner werden an die Kommunen des Landes 
fließen.

7. Die Finanzausstattung der Kommunen im 
Ländervergleich

7a) Leistungen der Länder an die Kommunen   
im Jahr 2011 im Vergleich   

(in € pro Einwohner/ FAG & sonst. Zuweisungen)
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Die hohen Unter-
schiede zwischen 
Ost und West bei 
den Zuweisun-
gen an die Kom-
munen erklären 
sich vor allem 
damit, dass die 
westdeutschen 
Kommunen eine 
weitaus höhere 
Steuerkraft ha-
ben. Doch auch 
wenn man beide 
Einnahmearten – 
Zuweisungen des Landes und eigene kommunale Steuern – zusam-
menzählt, bleiben den Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern noch 
immer höhere Pro-Kopf-Einnahmen (Abb. 7b). 

Von einer Unterfinanzierung durch das Land kann man daher sicher 
nicht sprechen.

7b) Kommunale Ausstattung M-V und   
Flächenländer West im Jahr  2011 im Vergleich   

(in € pro Einwohner)
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Um die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise auf die Finanz-
situation der Kommunen abzufedern, hat die Landesregierung in den 
vergangenen Jahren verschiedene Maßnahmen ergriffen. 

So wurde mit dem Doppelhaushalt 2010/2011 ein langfristig orien-
tierter „Kommunaler Ausgleichsfonds“ eingerichtet. Ziel des Fonds ist 
es, die durch Wirtschaftszyklen stark schwankenden Einnahmen der 
Kommunen zu stabilisieren. Der Fonds soll sich aus positiven Abrech-
nungsbeträgen des Kommunalen Finanzausgleichs aus den jeweili-
gen Vorjahren (siehe „2. Der Gleichmäßigkeitsgrundsatz“) oder durch 
Kreditaufnahmen auf dem Kapitalmarkt speisen. Für die Jahre 2010 
und 2011 wird der Fonds Kredite in Höhe von 137,3 Mio. Euro aufneh-
men und damit die durch die Finanzkrise verursachten Rückgänge der 
kommunalen Finanzausstattung ausgleichen. Die Zinskosten bis zum 
Jahr 2015 für diese Kreditaufnahmen werden durch das Land getragen. 

Der Kommunale 
Ausgleichsfonds 
wirkt damit in 
der Krise wie eine 
Brücke, die über 
den Einbruch der 
Einnahmen hin-
weg hilft (Abb. 
8a). 

Darüber hinaus 
profitieren die 
Kommunen von 
weiteren Hilfen 

des Landes. So wurden im Jahr 2009 und auch für das Jahr 2010 je-
weils 10 Mio. Euro Finanzhilfen für die Kommunen bereitgestellt, um 
die Beteiligung von finanzschwachen Kommunen an den verschie-
denen Konjunktur- und Investitionsprogrammen zu gewährleisten. 
Weiterhin sicherte das Land den Kommunen einen Mindestbetrag aus 
den landesseitigen Hartz IV-bedingten Einsparungen beim Wohngeld 
in Höhe von 42,5 Mio. Euro zu. Hierdurch erhalten die Kommunen in 

8. Verbesserungen durch Land und Bund

8a) Die Wirkung des Kommunalen  
Ausgleichsfonds (2007 = 100%)
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den Jahren 2010 und 2011 jeweils 7,25 Mio. Euro mehr als nach alter 
Rechtslage. 

Schließlich hat die Landesregierung Anfang des Jahres 2011 zugesagt, 
einen Kommunalen Konsolidierungsfonds in Höhe von 100 Mio. Euro 
einzurichten. Dieser soll im Doppelhaushalt 2012/2013 verankert wer-
den. Ziel ist es, Landkreisen und kreisfreien Städten Anreize zu geben, 
mit Hilfe von Konsolidierungskonzepten zu den notwendigen struk-
turellen Verbesserungen ihrer Haushalte und zum Schuldenabbau zu 
kommen. Im Dialog mit den kommunalen Landesverbänden sollen 
Vorschläge erarbeitet werden, in welchen Fällen Konsolidierungshilfen 
erforderlich und geeignet sind und wie diese ausgestaltet werden sol-
len.

Um in den Kommunen die schlimmsten Frostschäden an den Straßen 
zu beseitigen, hat das Land im Jahr 2011 20 Mio. Euro als zinsfreie Dar-
lehen für ein Schlaglochprogramm zur Verfügung gestellt.

Auch die Bundes-
regierung wird 
mit ihrer Absicht, 
die Kommunen 
von den Kosten 
für die Grundsi-
cherung im Alter 
und bei Erwerbs-
minderung zu 
entlasten, einen 
deutlichen Bei-
trag zur Stabili-
sierung der kom-
munalen Finanz-
situation leisten. Insbesondere die ostdeutschen Kommunen, die mit 
einer hohen Langzeitarbeitslosigkeit zu kämpfen haben, werden von 
dieser Maßnahme profitieren. Ersten Schätzungen zufolge entlastet 
dies Land und Kommunen 2012 bis 2015 um rd. 216 Mio. Euro. (Abb. 
8b).

8b) Einsparungen durch die schrittweise Übernahme   
der Grundsicherung durch den Bund   

(in Mio. €; Schätzungen)
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Die Kommunen haben durchaus Gestaltungsspielräume, um ihre ei-
genen Einnahmen zu erhöhen. Wesentlich hierbei ist die Festsetzung 
der Hebesätze für die Gewerbesteuer sowie für die Grundsteuer A und 
B. Hier gibt es für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der eigenen Finanzlage.

Im Bundesländervergleich zeigt sich, dass in beiden Steuerarten die 
Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern deutlich niedrigere Hebe-
sätze als die Kommunen in fast allen anderen Bundesländern haben 
(Abb. 9a und 9b). Bereits durch die Anpassung der Hebesätze an den 
Durchschnitt der anderen neuen Länder könnten alle Städte und Ge-
meinden des Landes Mehreinnahmen von mindestens 30 Mio. Euro 
erzielen. 

Als Gegenargu-
ment wird viel-
fach die Befürch-
tung ins Spiel 
gebracht, dass 
eine Erhöhung 
der Hebesätze 
den Wegzug von 
U n t e r n e h m e n 
zur Folge hätte. 
Hinsichtlich der 
Grundsteuer, die 
keine unterneh-
mensbezogene 

Steuer ist, kann dieses Argument nicht greifen. Aber auch mit Blick auf 
die Gewerbesteuer zeigen zahlreiche Beispiele, dass dies nicht der Fall 
ist. Im Gegenteil, eine solide nachhaltige Haushaltsführung sorgt lang-
fristig für eine höhere Handlungsfähigkeit der Kommunen und stärkt 
den jeweiligen Standort. Im Übrigen zeigt der Bundesländervergleich 
auch, dass ein Ausweichen der Unternehmen in andere Bundesländer 
für diese nicht zu einem niedrigeren Gewerbesteuerhebesatz führen 
würde. Außerdem ist erkennbar, dass es offensichtlich keinen positi-

9. Eigene Gestaltungsmöglichkeiten

9a) Gewerbesteuer-Hebesatz   
im Bundesländervergleich im Jahr 2009 (in %)
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ven Zusammenhang zwischen niedrigen Hebesätzen der Gewerbe-
steuer und einer hohen lokalen Wirtschaftskraft gibt. Im Gegenteil: 
In den westdeutschen Flächenländern – dort wo die Wirtschaftskraft 
noch immer am höchsten ist – gibt es auch die höchsten Gewerbesteu-
erhebesätze.

Darüber hinaus gibt es ein Bündel weiterer Möglichkeiten, um die kom-
munale Finanzsituation bei Einnahmen und Ausgaben zu verbessern: 
Verstärkte kommunale Zusammenarbeit, z. B. bei Kindertagesstätten, 
Schulen und Feuerwehren, Überprüfung der Verwaltungskostenbeiträ-
ge, Überprüfung 
der Erbbauzin-
sen, Einsparmög-
lichkeiten bei 
frei werdenden 
Personalstellen, 
Einbeziehung der 
Sondervermögen 
und der kom-
munalen Gesell-
schaften in die 
Haushaltskonso-
lidierung, gebün-
delte Ausschrei-
bung von Wartungs- und Lieferverträgen u. v. a. m. In den Tourismus-
gemeinden ist auch die Höhe der Fremdenverkehrsabgabe und der 
Strandbenutzungsgebühren bedeutsam. Welche dieser Maßnahmen 
die Kommunen ergreifen, liegt in ihrer Verantwortung im Rahmen der 
kommunalen Selbstverwaltung. Mit dem neuen kommunalen Standar-
derprobungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern leistet das Land auch 
hierbei Unterstützung.

9b) Kommunale Hebesätze der Grundsteuer B   
im Bundesländervergleich im Jahr 2009 (in %)
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Im Jahr 2010 erhielten Land und Kommunen noch 921 Mio. Euro aus 
dem Solidarpakt II zur Überwindung der teilungsbedingten Infrastruk-
turlücke und zum Ausgleich für die kommunale Steuerschwäche. Die-
se Mittel laufen bis 2020 planmäßig aus (Abb. 10a). Hinzu kommen die 
Auswirkungen des Einwohnerrückganges auf die Steuereinnahmen 
des Landes. Laut Bevölkerungsprognose wird Mecklenburg-Vorpom-
mern von Ende 2010 bis 2020 noch rund 94.000 Einwohner verlieren. 
Die Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich sind einwohnerbe-
zogen, so dass jeder Rückgang der Einwohnerzahlen direkte Auswir-
kungen auf die Zuweisungen an das Land hat. Durch den Gleichmä-
ßigkeitsgrundsatz hat dies auch Konsequenzen für den kommunalen 
Finanzausgleich. Auf diese Entwicklung wurden die Kommunen durch 
das Innenministerium bereits ab 2006 durch jährliche Haushaltserlas-
se hingewiesen, so dass diese frühzeitig die notwendige Haushalts-
konsolidierung einleiten konnten.

Die sinkenden 
Z u w e i s u n g e n 
des Landes wer-
den jedoch durch 
die steigenden 
eigenen Steu-
e r e i n n a h m e n 
der Kommunen 
k o m p e n s i e r t . 
Dies entspricht 
auch dem Kern-
gedanken des 
Sol idarpaktes. 
Die neuen Län-

der sollen in die Lage versetzt werden, auf eigenen Beinen zu stehen. 
Einen dritten Solidarpakt wird es nicht geben.

Ein angenommener jährlicher Steuerzuwachs der Kommunen von  
3 % könnte die Rückgänge im Kommunalen Finanzausgleich nicht nur 
ausgleichen, sondern auch zu einem Zuwachs der kommunalen Ge-

10. Ausblick

10a) Einnahmerückgänge des Landes M-V durch...   
(in Mio. €)
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samtfinanzausstattung führen. Dass dies nicht unrealistisch ist, zeigt 
die Entwicklung der vergangenen Jahre: Seit 2002 gab es ein jährliches 
durchschnittliches Wachstum der kommunalen Steuereinnahmen von 
über 6 %. Damit hatten und haben die Kommunen bessere Aussichten 
als das Land.

Beim Land sind die Einnahmen aus Steuern, dem Länderfinanzaus-
gleich und den Bundesergänzungszuweisungen seit 2002 dagegen 
durchschnittlich nur um 1 % pro Jahr gestiegen. Bis 2020 werden 
durchschnittliche Steuerzuwächse von gut 2 % pro Jahr erwartet. Dem 
stehen aber die rückläufigen Solidarpakt-Mittel gegenüber. Dies hat 
zur Folge, dass das Land im Jahr 2020 nur über leicht höhere Steuer-
einnahmen als im Jahr 2010 verfügen wird. 

Außerdem werden bis 2020 auch die zusätzlichen Mittel des Bundes 
aus dem Korb II des Solidarpakts auslaufen und die EU-Fördermittel 
deutlich zurückgehen. Insgesamt wird das Land damit jährlich fast 
300 Mio. Euro 
weniger ausge-
ben können als 
g e g e n w ä r t i g . 
D e m e n t s p r e -
chend werden 
die Zuweisun-
gen des Landes 
an die Kommu-
nen bis 2020 
schrittweise wei-
ter sinken. Auf all 
diese Entwick-
lungen müssen 
sich sowohl das 
Land als auch 
die Kommunen 
einstellen.

10b) Entwicklung der kommunalen  
Finanzausstattung  bis 2020 (Prognose)



Diese Informationsschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
des Innen- und des Finanzministeriums Mecklenburg-Vorpommern 
herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewer-
bern oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke 
der Wahlwerbung verwendet werden.
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